
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Kamerad*innen,  
 
 
hiermit stellt der Bezirksjugendvorstand der DLRG Berlin Pankow auf dem Landesjugendtag 
den Antrag auf Änderung der Landesjugendordnung in § 5 Abs. 4 und § 8 Abs. 3. 
 
aktuelle LJO neue LJO 
§ 5 Abs. 4: Der ordentliche Landesjugendtag:  

a) Der Vorstand lädt einmal jährlich zu einem 

ordentlichen Landesjugendtag ein.  

b) Der Termin sollte mindestens einen Tag vor 

der Hauptversammlung der DLRG-Berlin liegen.  

c) Der Termin muss nach dem 15.03. des 
jeweiligen Jahres liegen. 

§ 5 Abs. 4: Der ordentliche 

Landesjugendtag:  

a) Der Vorstand lädt einmal jährlich zu 

einem ordentlichen Landesjugendtag 

ein.  

b) Der Termin sollte mindestens einen 

Tag vor der Hauptversammlung der 

DLRG-Berlin liegen.  

c) Der Termin muss nach dem 30. April 
des jeweiligen Jahres liegen. 

§ 8 Abs. 3: Der Bezirksjugendtag tritt 
mindestens einmal jährlich bis zum 15.03. des 
jeweiligen Jahres zusammen. 

§ 8 Abs. 3: Der ordentliche 
Bezirksjugendtag: 

a) Der Bezirksjugendtag tritt 
mindestens einmal jährlich 
zwischen dem 15. Februar und 
dem 30. April des jeweiligen 
Jahres zusammen. 

b) Der Termin muss vor der 
Hauptversammlung des 
Bezirkes liegen. 

 

DLRG-Jugend  DLRG LV Berlin e.V. – Bezirk Pankow  August-
Bebel-Str. 13; 16321 Bernau 
 

An die Delegierten des Landesjugendtages 
2024  

Betreff: Antrag auf Änderung der Landesjugendordnung 

Jugend der Deutschen 

Lebens-Rettungs-Gesellschaft  

LV Berlin e.V. – Bezirk Pankow 

 

Vorsitzender der Jugend 

Florian Lohse 

Finowstr. 16 

16321 Bernau 

Telefon: 01631644497 

E-Mail: vdj@pankow.dlrg.de 

 

08.01.2024 

mailto:vdj@pankow.dlrg.de


 

Begründung: 
 
Mit diesem Antrag werden die Fristen für den Landesjugendtag und Bezirksjugendtag an die 
Fristen für die Hauptversammlungen der Bezirke und des Landesverbandes Berlin angepasst.  
 
Die Anpassung ist notwendig, weil sich die Fristen für die Kassenprüfung an den Fristen der 
Hauptversammlungen orientiert. Ohne eine vorliegende Kassenprüfung kann aus unserer Sicht 
keine Entlastung des Bezirksjugendvorstandes stattfinden. Aus unserer Sicht führt die aktuelle 
Landesjugendordnung dazu das sich die Entlastung, bei fehlender Kassenprüfung, um ein 
weiteres Jahr nach hinten verschiebet.  
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 
Florian Lohse 
VdJ 


